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Tierschutz/Schlachten gravider Tiere

hier:  Stellungnahme  zu  einem  möglichen  Empfindungsvermögen  und  der  Lebensfähigkeit  

entwickelter Feten

Mit Schreiben vom 09. April 2013 (AZ 331-34600/016) bat BMELV Referat 331 um Stellungnahme zu 

den folgenden Fragen: 

1. ab welchem Entwicklungsstadium das Empfindungsvermögen des Fetus für Schmerzen oder Leiden 

aus Tierschutzsicht eine gesonderte Tötung des Fetus nach der Tötung des Muttertieres erfordern würde 

(unter besonderer Beachtung der Feststellbarkeit dieser kritischen Entwicklungsstadien und Anführung 

von Verfahren zur tierschutzgerechten Tötung von Feten unter Praxisbedingungen im Schlachthof) und 

2. wann von einer Lebensfähigkeit entwickelter Feten auszugehen ist. 

Dabei wird um die Übermittlung entsprechender Daten gesondert für die Tierarten Rind, Schwein, Ziege, 

Schaf und Pferd, ggf. unter Hinweis auf weitere rassespezifische Unterschiede, gebeten. Die Bundesar-

beitsgemeinschaft für Fleischhygiene, Tierschutz und Verbraucherschutz (BAG) weist auf die Problema-

tik der Schlachtung trächtiger Rinder hin.

Rechtlicher Rahmen

Die Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung und zur  

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates (TierSchlV) vom 20. Dezember 2012 sieht  

im Grundsatz die Tötung von Tieren nach der Betäubung durch den Bolzenschuss, den Kugelschuss, die  

elektrische Durchströmung, der Anwendung von Gasen und der Verabreichung eines Betäubungsmittels  

vor. Dabei ist das Tier nach § 2 Punkt 1 als „jedes lebende Tier“ definiert. Die Verordnung (EG) Nr.  
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1099/2009 des Rates nimmt hiervon jedoch Amphibien und Reptilien (Artikel 2) aus. Beide Rechtstexte 

gehen ebenso wie auch das Tierschutzgesetz nicht darauf ein, ob Tiere insbesondere während der fetalen  

Phase der vorgeburtlichen Entwicklung unter diese Definition fallen, der Begriff „Fetus“ kommt in diesen 

Rechtstexten nicht vor. Der Fetus wird im Sinne des Tierschutzgesetzes als ein Teil des Muttertieres ver -

standen und geschützt (Lorz und Metzger, 1999). Jedoch werden in der Tierschutz-Schlachtverordnung 

keine gesonderten Regelungen für die Betäubung und Tötung gravider Tiere und deren Feten getroffen  

(Riehn et al., 2011). Nach §3 der TierSchlV (2012) sind Tiere so zu betreuen, ruhigzustellen, zu betäuben, 

zu schlachten oder zu töten, dass bei ihnen nicht mehr als unvermeidbare Aufregung oder Schäden verur-

sacht werden. 

Der Amtstierarzt hat nach VO (EG) Nr. 854/2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche 

Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs vom 29. 

April 2004 die Pflicht, die Einhaltung der nationalen und europäischen Vorschriften zum Wohlbefinden 

der Tiere zu überprüfen und zu bestätigen (Anh. I, Abschnitt I, Kapitel II, Punkt C). Bei der ihm auferleg -

ten und vor der Schlachtung stattfindenden Schlachttieruntersuchung muss er auch auf einen möglichen 

Verstoß gegen die Vorschriften zum Tierschutz prüfen (Anh. I, Abschnitt I, Kapitel II, Punkt B). Hier  

werden also in der europäischen und nationalen Gesetzgebung allgemein Möglichkeiten zur Beanstan-

dung tierschutzrelevanter Sachverhalte, wie z.B. der Schlachtung gravider Tiere, eingeräumt (Riehn et al.,  

2011). 

Die VO (EG) Nr. 1/2005 vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit  

zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und 

der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 sieht ein Transportverbot für tragende Tiere in einem fortgeschrittenen 

Stadium der Trächtigkeit (≥ 90%) vor (Anh. I, Kap. I, Punkt 2c). Dieses Verbot trägt dem Umstand Rech -

nung, dass die durch den Transport erhöhte Stressbelastung bei graviden Tieren zu Schmerzen und Leiden 

sowie Verkalbungen führen kann (Riehn et al., 2010; 2011). Ein Verstoß gegen dieses Verbot stellt nach 

Tierschutz-Transportverordnung (TierSchTrV) jedoch keinen mit einer Ordnungswidrigkeit geahndeten 

Tatbestand dar. Ein Transport hochtragender Tiere kann auch als ein Verstoß gegen §1 des Tierschutzge-

setzes betrachtet werden (Riehn et al., 2010; 2011). Dieser Paragraph des Tierschutzgesetzes geht zudem 

von einer Schmerzfähigkeit des (Wirbeltier-)Organismus aus (Hirt, Maisack u. Moritz, 2007), für die die 

anatomischen und nervalen Voraussetzungen bereits beim Fötus angelegt sind. Dieselben Autoren sowie 

die Autoren des Qualzuchtgutachtens (Herzog et al. 2000) legen § 11b TierSchG so aus, dass die Definiti-

on des „Nachkommens“ die fötale Phase mit einschließt, nicht jedoch die embryonale Phase. 

Darüber hinaus ist ein durch die Behörde zu genehmigender Abtransport u.a. von tragenden Tieren nach  

§7 der Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Viehver-

kehrsverordnung - ViehVerkV) vom 6. Juli 2007 möglich, wenn die betreffenden Tiere im Landkreis ver-

bleiben bzw. die zuständige Behörde am vorgesehenen Bestimmungsort ihre Zustimmung erteilt hat, die 

Tiere nicht unmittelbar zu einem anderen Schlachthof verbracht werden und der Abtrieb tierseuchenrecht -

lichen Regelungen nicht entgegensteht. 

Neuere Entwicklungen zur Rechtsetzung im Tierschutz beziehen Föten nun auch direkt und explizit mit 

ein. So ist in Erwägungsgrund 9 der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates  

vom 22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere aufgeführt,  

dass „Föten von Säugetieren im letzten Drittel des vorgeburtlichen Zeitraums einem erhöhten Risiko aus -

gesetzt sind, Schmerzen, Leiden und Ängste zu empfinden. Es gibt überdies wissenschaftliche Belege da-

für, dass Verfahren, die an Embryonen und Föten in einem früheren Entwicklungsstadium durchgeführt 
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werden, ebenfalls zu Schmerzen, Leiden, Ängsten oder dauerhaften Schäden führen könnten, sofern die 

Embryonen und Föten über das erste oder zweite Drittel ihrer Entwicklung hinaus weiterleben dürfen“.  

Nach Art. 1 Punkt ii sind in den Anwendungsbereich der Richtlinie Föten von Säugetieren ab dem letzten  

Drittel ihrer normalen Entwicklung einbezogen. 

Umfang von Schlachtungen tragender Tiere

Die überwiegend nur indirekt regelnde Gesetzeslage bezüglich der Schlachtung tragender Tiere beruht  

wahrscheinlich auf der Annahme der EU-Kommission, dass diese Schlachtungen nur selten und verse -

hentlich auftreten (Riehn et al., 2010). Während auch das Scientific Committee on Veterinary Measures  

relating to Public Health (SCPH) noch 1999 im Rahmen seines Gutachtens zur Bewertung möglicher, von 

Hormonrückständen in Rindfleisch ausgehender Gesundheitsrisiken die Schlachtung tragender Tiere als 

unüblich einstufte, belegen die in der jüngsten Zeit durchgeführten Studien von Lücker et al. (2003), Di  

Nicolo (2006) und Riehn et al. (2010) die Regelmäßigkeit dieses Ereignisses.

Lücker et al. (2003) untersuchten den Anteil tragender Rinder auf zehn deutschen Schlachthöfen und wie -

sen nach, dass bis zu 10,8% der geschlachteten Tiere trächtig geschlachtet wurden. Auch die Bundesar -

beitsgemeinschaft für Fleischhygiene, Tierschutz und Verbraucherschutz (BAG) führte entsprechende Er-

hebungen 2013 auf zwei deutschen Rinderschlachthöfen durch und ermittelte im untersuchten nördlich 

gelegenen Betrieb einen Anteil tragender Rinder von nur 0,2%, im südlich gelegenen Betrieb entspre-

chend von 1,2%. 

Di Nicolo (2006) führte entsprechende Untersuchungen auf luxemburgischen und italienischen Schlacht-

höfen durch. Dabei lag der Anteil tragender Tiere in Italien bei 4,5% und in Luxemburg bei 5,3% durch -

schnittlich. Dass die Rinder jeweils überwiegend im 5. Monat tragend waren, führt die Verfasserin auf  

falsch-negative Trächtigkeitsbefunde zum Zeitpunkt der Fruchtabsenkung (5./6. Monat) zurück. Eine weit  

fortgeschrittene Trächtigkeit (2. und 3. Trimester) bei 90% der tragend geschlachteten Tiere, die einen 

Anteil von bis zu 15% ausmachten, wird durch die auf Befragung von Schlachtbetrieben basierenden Un-

tersuchung von Riehn et al. (2010) bestätigt. Singleton und Dobson (1995) stellten bei ihrer Erhebung auf 

einem Schlachthof in England fest, dass der Anteil tragender Tiere an den insgesamt geschlachteten Rin -

dern auf diesem Betrieb sogar bei 23,5% lag. 

Die vor dem Hintergrund der insbesondere in den Studien von Lücker et al. (2003), Di Nicolo (2006) und 

Riehn et al. (2010) auf mehreren Schlachthöfen ermittelten relativ hohen Prävalenzwerte für die Schlach-

tung tragender Rinder zwingen zu der Frage, inwieweit die Feten die nach dem Tod des Muttertieres ein -

setzende Hypoxie oder Anoxie (EFSA, 2004) als Schmerz bzw. eher als Leiden wahrnehmen können und 

sie einer zusätzlichen Euthanasie bedürfen (Peisker et al., 2012).

Zur Lebensfähigkeit entwickelter Föten

Def. Frühgeburt als unreife, jedoch lebensfähige Frucht (entsprechend Bollwein, Stiftung Tierärztl. Hochsch. 
Hannover) 

Tierart Lebensfähigkeit Zitat
Pferd mittlere Tragezeit: 335±10 

Tage, häufige Variation 
Dietz, O. und B. Huskamp 
(Hrsg.): Handbuch Pferde-
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möglich, ab dem 320. Tag 
Fohlen eutroph/matur, Ver-
längerung der Trächtigkeit 
bis 360. Tag ohne Hypertro-
phie des Fohlens möglich

praxis, 3. Auflage, Enke Ver-
lag, 2006.

Schwein

bis 105. Trächtigkeitstag 
nicht lebensfähig, ab 106. 
Tag lebensfähig (mit stei-
gender Vitalität je kürzer 
der Abstand zum 114. 
Trächtigkeitstag)

Hühn, U. (2003): Ursachen 
für Umrauschen und Nicht-
trächtigkeit. Sachsen Post 
Schwein 23, 30-33

Rind

Frühgeburten zwischen dem 
261. und 273. Tag bei inten-
siver Pflege lebensfähig

Thüringer Landesanstalt für 
Landwirtschaft (Hrsg.): 2. 
Thüringer Nutztierforum 
„Kälber- und Jungrinderauf-
zucht“, Schriftenreihe 
8/1999.

Rasseunterschiede möglich: 
beim Schweizer Braunvieh 
Lebensfähigkeit erst ab 
dem 276. Tag der Trächtig-
keit vorhanden

Henderson, J. A. (1938): Ob-
servation on reproduction 
and associated conditions in 
a herd of dairy cattle. Cor-
nell Vet 28 (3): 173-195

Geburtseinleitung ab dem 
250.-260. Tag der Trächtig-
keit möglich, wegen der 
besseren Lebensfähigkeit 
der Kälber besser ab dem 
275. Trächtigkeitstag zu 
empfehlen

Beipackzettel von Prosync 
250µg/l Injektionslösung für 
Rinder, Pferde und Schwei-
ne (Prostaglandinanalog)

Schaf

Durch Kaiserschnitt erzeug-
te Frühgeburten wurden mit 
Sauerstoff beatmet. Läm-
mer nach einer Trächtigkeit 
von weniger als 105-110 
Tagen konnten ihr Blut un-
ter diesen Bedingungen 
nicht mit Sauerstoff anrei-
chern. 

Born, G.V.R., G.S. Dawes, 
J.C. Mott (1955): The viabil-
ity of premature lambs. J. 
Physiol. 130, 191-212

Lämmer sterben auch nach 
90% der vollen Trächtig-
keitsdauer aufgrund respi-
ratorischer Insuffizienz.

Vassiliadis, P.M., K Voigt, C. 
Sauter-Louis, H. Zerbe, D. 
Zoller (2012): Production of 
viable lambs following dex-
amethasone-induced 
preterm parturition in ewes, 
Reproduction in Domestic 
Animals, 47 (Suppl. 2): 54

Frühgeburt nach 131 Tagen 
eingeleitet, Überlebensrate 
der Lämmer insgesamt: 
60% (männlich:44%, weib-
lich: 76%)

De Matteo, R., N. Blash, V. 
Stokes, P. Davis, R. Harding: 
Induced Preterm Birth in 
Sheep: A Suitable Model for 
Studying the 
Developmental Effects of 
Moderately Preterm Birth. 
Reproductive Sciences 17 
(8): 724-733

Ziege
nach 4 Monaten Trächtig-
keit lebensfähig

Forschungsstation für Zie-
gen und Zwergziegen, 
Castiel, Schweiz

Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen des Fötus
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Sowohl die Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV i.d.F. vom 20. Dezember 2012) als auch die Ver-

ordnung (EG) Nr. 1099/2009 sehen mit der Ausnahme religiös bestimmter Schlachtmethoden vor, dass 

der Blutentzug bzw. die Tötung der Tiere unter Ausschaltung von ihrem „Wahrnehmungs- und Empfin-

dungsvermögen“ (TierSchlV) oder „consciousness and sensibility“ (EU-Verordnung) erfolgen. Die Be-

deutungen der deutschen und englischen Rechtsbegriffe sind nicht völlig identisch, so wird die „Wahr-

nehmung“  eher  mit  „Cognition“  oder  „Perception“  übersetzt  und  „Consciousness“  eher  mit 

„Bewusstsein“.  Beide Rechtsgrundlagen beziehen den Fötus tragender Muttertiere nicht  in den Rege-

lungsbereich ein (Riehn et al., 2011), womit unterstellt  wird, dass der Fötus ein Wahrnehmungs- und 

Empfindungsvermögen nicht aufweist. 

Diese Annahme wird durch Ergebnisse der Arbeitsgruppe um Mellor et al. (u. a. 2003, 2004, 2005, 2006, 

2010) unterstützt. In diesen Arbeiten wird bestätigt, dass, wie auch in anderer wissenschaftlicher Literatur  

umfangreich belegt, die neuroanatomischen Strukturen zur Wahrnehmung (perception) und Weiterleitung 

nozizeptiver Reize ungefähr in der Mitte der Tragezeit bzw. Schwangerschaft (von Schafen: etwa 12. bis 

13. Woche, entspricht beim Menschen 24. bis 28. Woche) beim Fötus angelegt sind (Lee et al., 2005). Die  

aufgrund von Schmerzreizen beim Fötus feststellbaren Reizantworten (u. a. Hormon- und Mediatoraus-

schüttungen,  Steigerung der Herzfrequenz und der Atembewegungen,  Änderungen der Verteilung des 

Herzminutenvolumens) beruhen nach Aussage der Autoren auf phylo- und ontogenetisch "älteren" sub-

corticalen und Hirnstammstrukturen ohne Beteiligung des Cortex. Dieser habe jedoch eine zentrale Auf-

gabe bei der kognitiven Verarbeitung nozizeptiver Stimuli zur Wahrnehmung des Phänomens "Schmerz",  

die zudem eine "Lernleistung" darstelle.

Die fehlende Beteiligung des Cortex wird u. a. damit belegt, dass sich der Fötus mehr oder weniger unun-

terbrochen in verschiedenen, im EEG nachweisbaren Stadien des Schlafes befinde (REM und nichtREM 

– Phasen mit etwa 5 % undefinierter Übergangszeiten). Davon sei ein Wachzustand (wakefulness) zu un-

terscheiden, der postnatal durch Öffnen der Augen, zielgerichtete Bewegungen des Kopfes, irreguläre  

Herz- und Atemfrequenzen und charakteristische EEG-Bilder definiert werde. Es sei umstritten, ob diese 

Phänomene auch pränatal zu beobachten und ob sie nicht eher den Übergangsphasen zwischen REM und 

nichtREM-Phasen des Schlafes zuzuordnen seien.

Die (stressbedingt) während der peri- und postnatalen Phase ausgeschütteten Hormone und Mediatoren,  

die den Fötus zur Sicherung seines Überlebens in einen höheren Erregungszustand versetzen sollen (u. a.  

zur Atemstimulation), sollen während der uterinen Phase das genaue Gegenteil bewirken. So führen As-

phyxie oder Hypoxie beim Fötus zu Apnoe, zum Sistieren von Körperbewegungen und zu einer im EEG 

nachweisbaren Verringerung des Stoffwechsels im Gehirn, diese jedoch nur während der nichtREM-Pha-

sen. Insbesondere der veränderte Stoffwechsel im Gehirn wird durch Adenosin vermittelt und soll den fö-

talen Organismus vor "erlebbaren" Schädigungen schützen. Eventuell beteiligte corticale Reaktionen wer-

den als erhöhte Erregung interpretiert, ohne dass sie einen Wachzustand repräsentieren.

Zusammengefasst wird ausgesagt, dass wegen des fehlenden Wachzustandes bzw. einer fehlenden ent-

sprechenden corticalen Beteiligung (abgesehen von einem erhöhten Erregungszustand) fötale Reaktionen 

auf eingehende nozizeptive Stimuli nicht mit einer erhöhten Reaktionsbereitschaft korrespondieren, son-

dern eher mit einer zunehmenden Dämpfung. Da der Fötus wegen fehlender Beteiligung des Cortex nicht 

"wach" oder "bei Bewußtsein" (conscious, cortical awareness) ist, können eingehende Schmerzreize trotz  

ausgebildeter neuroanatomischer Strukturen zu ihrer Empfindung (perception) und Weiterleitung von ihm 

nicht als "Schmerz" erlebt werden. Auch in anderen Arbeiten vertritt Mellor die These, dass Föten von 

Schafen  in  vorgeburtlichen  Entwicklungsstadien  zur  nozizeptiven  Reizverarbeitung  hinsichtlich  einer  

Schmerzwahrnehmung nicht in der Lage sind (Mellor u. Gregory, 2003). Dies führt der Autor u. a. auch 
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darauf zurück, dass die Sauerstoffversorgung des fötalen Cortex vor und insbesondere in der peripartalen 

Phase für eine "bewußte" Reiz- oder Schmerzverarbeitung nicht ausreicht (Mellor u. Stafford, 2004). In-

sofern stellten vermehrte Bewegungen des Fötus in uteri keinen Indikator für eine Schmerzbelastung oder 

–wahrnehmung dar. Als Ursachen für ein mögliches Leiden ("suffering" als tierschutzrelevanter Tatbe-

stand) werden dagegen Atemlosigkeit (breathlessness), Unterkühlung, Hunger, Krankheit und Schmerz 

genannt, allesamt Phänomene, die der Organismus erst postnatal erfahren könne. Den Autoren zufolge  

stellt auch die postpartale Atemlosigkeit kein Leiden dar, wenn die Lunge nicht ventiliert wurde, da infol-

ge verringerter Sauerstoffversorgung des Gehirnes (Cortex) durch den Geburtsvorgang eine Reizverarbei -

tung nicht oder nur eingeschränkt erfolge ("incompatible with consciousness" durch ausgeprägte Hypoxä-

mie oder der Wirkung "anderer suppressiver Faktoren", die weiter oben schon angeführt wurden). Auch 

bilde sich infolge der Atemlosigkeit nach der Geburt keine Hyperkapnie aus (sie liegt ja vorgeburtlich oh-

nehin vor), die als das wichtigste Atemstimulanz gilt und deren Nicht-Beseitigung ein schweres Leiden 

des Tieres bedingt.

Auch wenn Föten von Schafen "… are not capable of behavioural arousal or awareness … and fetal lambs  

or calves are, therefore, not likely to suffer during slaughter of their dams" (Zitat aus Mellor u. Gregory, 

2003) sollte unter der Voraussetzung, dass das EEG (Elektroenzephalogramm) oder das ECoG (Elektro-

corticogramm) eine cerebrale Hypoxie oder Anoxie anzeigt und unter der weiteren Voraussetzung, dass  

ein Atmen nicht zugelassen wird, mit der Entnahme von Blutproben von Föten nicht vor 5 bis 6 Minuten 

begonnen werden (Jochems et al., 2002). In Australien und Neuseeland ist diese Wartezeit aus Tierschutz-

gründen zur Sicherheit auf 20 Minuten ausgedehnt worden (Mellor u. Gregory, 2003). Dieses steht in ei-

nem gewissen Gegensatz zur Aussage, dass Föten in dieser Situation zur Schmerzwahrnehmung nicht in  

der Lage sind und eine dementsprechende Leidensfähigkeit nicht aufweisen. 

Diese  Arbeiten  fanden Eingang in verschiedene wissenschaftlich  basierte  internationale  Berichte  und 

Leitlinien zum Tierschutz bei Nutz- und Labortieren (EFSA 2005, OIE 2008, AVMA 2013). Allen ist ge-

meinsam, dass dem Fötus ein Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen nicht zugesprochen wird, so-

lange er nach der Entwicklung bzw. Entnahme aus dem Uterus keine Atemtätigkeit aufnimmt. Deshalb  

wird z. B. im Terrestrial Animal Health Code der OIE (2008) empfohlen, bei der Schlachtung von tragen-

den Muttertieren den Fötus im nicht eröffneten Uterus zu belassen oder ihm die Luftröhre mittels einer  

Klammer zu verschließen („clamping the trachea...“), damit keine Leiden oder Schmerzen bei ihm auftre-

ten. Auch gehen EFSA (2005) und das AVMA Panel on Euthanasia (2013) davon aus, dass auf der Basis 

von EEG-Untersuchungen an Föten keine Ergebnisse vorliegen, die auf einen Wach- oder Bewusstseins-

zustand und damit eine Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit hinweisen. 

Andererseits ist in keiner der oben aufgeführten (Übersichts-) Arbeiten direkt untersucht worden, wie sich  

beim Fötus in den zweiten Hälfte der Gestationsphase ein Schmerzreiz auf das zentrale Nervensystem 

(insbesondere den Cortex) und cortikale Reiz- Reaktions-Muster auswirkt. Wohl aber finden sich Anga-

ben zur möglichen Schmerzwahrnehmung und Reizbeantwortung hinsichtlich der Belastungsphysiologie 

und des Verhaltens von Föten in der neueren wissenschaftlichen Literatur.  So bilden Schafföten nach 

Strumper et al. (2003) ab der 26. Trächtigkeitswoche ein Reiz-Reaktionsmuster (Schmerzwahrnehmung) 

aus, deren Reizbeantwortung durch die intraamniotische Gabe von Morphinderivaten (Sufentanil®) unter-

bunden wird. Debarge et al. (2005) berichten von Veränderungen des Kreislaufes von Schafföten (pulmo-

närer vasculärer Widerstand) und erhöhten Cortisolspiegeln nach Setzen eines Schmerzreizes ab dem 128. 

Trächtigkeitstag (subcutane Injektion von Formalin). Auch diese Phänomene werden durch die Gabe von 

Analgetika aufgehoben.
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Andere Autoren berichten von der Schmerzwahrnehmung von menschlichen Föten bei Operationen, die  

durch geeignete Gabe von Analgetika zu blockieren sei (Huang et al. 2004), die möglicherweise ab der  

10. Woche (thalamische Schmerzperzeption nach Goodman, 1997), der 18. Woche (Smith et al., 2000),  

der 20. Woche (Mathieu-Caputo et al., 2000), gesichert jedoch ab der 26. Woche (Goodman, 1997, Ame-

rioun u. Westgren, 1998, Mathieu-Caputo et al., 2000) besteht. Als Reaktion des Fötus auf eingehende 

Schmerzreize werden von den Autoren erhöhte (Stress-)Hormonspiegel (Cortisol, Catecholamine), Kreis-

laufreaktionen (vaskulärer Widerstand, Tachykardie) und Verhaltensänderungen (vermehrte Bewegungen, 

Haltungsänderungen) angegeben. Da die anatomischen Verhältnisse sowohl qualitativ als auch hinsicht -

lich der zeitlichen Abfolge der Ausbildung des peripheren und des zentralen Nervensystems zwischen Pri-

maten und anderen Säugetieren zumindest vergleichbar sind, ist von ähnlichen Verhältnissen auch bei  

landwirtschaftlichen Nutztieren in den entsprechenden Gestationsphasen auszugehen.

Eine grundsätzliche Frage besteht darin, ob eine Beteiligung des Cortex (und damit ein von Mellor et al. 

postulierter Zustand der "Wachheit" oder eines "Bewußtseins") hinsichtlich der Schmerzwahrnehmung 

und –verarbeitung (= Lernen) erforderlich ist. Nach Lee et al. (2005) bestehen grundlegende Unterschiede 

zwischen prä- und neonatalen und adulten EEG- oder ECoG-Ableitungen bzw. –mustern. Auch Mellor 

(2010) und Mellor et al. (2010) gehen von sehr unterschiedlichen „Reifegraden“ der zentralen Nervensys-

teme von Beuteltieren (Marsupialia), nesthockenden (Katzen, Hunde, Ratten, etc.) oder nestflüchtenden 

(v.a. Wiederkäuer, Pferde) Warmblütern zum Zeitpunkt der Geburt aus, die sich in entsprechenden EEG – 

Bildern auch in der pränatalen Phase äußern dürften. Bei letzteren wird ein Erreichen der Wahrnehmungs- 

und Empfindungsfähigkeit innerhalb von Minuten nach der Geburt, bzw. den ersten Atemzügen ange-

nommen, bei den beiden erstgenannten wird davon ausgegangen, dass die Entwicklung des Cortex noch 

nicht soweit abgeschlossen ist, dass ein für die Wahrnehmung oder Empfindung von Schmerzen oder Lei-

den erforderlicher im EEG nachweisbarer Wach- oder Bewusstseinszustand (z. B. bei Mäusen oder Ratten 

erst 21 Tage postnatal) vorliegt (Diesch et al., 2008, 2009). 

Gegen das oben beschriebene Konzept der Beteiligung des Cortex und seiner allein dort verorteten kogni-

tiven Funktion und dem Vorhandensein eines Wachzustandes („Consciousness“, „Awareness“) als Vor-

aussetzung für die Wahrnehmung und Empfindung von z. B. Schmerzen und Leiden beim Säugetier be-

stehen von Seiten einiger Wissenschaftler grundsätzliche Bedenken. So sieht Merker (2005, 2007) die 

neurale (Organisations-)Basis für den Bewusstseinszustand (Consciousness) nicht allein im Cortex veror-

tet, sondern (insbesondere während der Ontogenese) auch im oberen Hirnstamm (Mittelhirndach und ba-

sales Diencephalon, “centrencephalic system”).  Hier sind in den evolutionären Schritten vom Wirbel- 

zum Säugetier nervale Strukturen erhalten geblieben, die als Drehscheibe die von den Hemisphären mas-

siv parallel und verteilt eintreffenden Informationen in einen kapazitiv kleineren, sequenzierten und für  

das  zielführende  Verhalten  erforderlichen  Modus  überführen,  mithin  eine  Funktion  der 

„Aktionskontrolle“ übernimmt. In ihm sind evolutionär Verbindungen zu corticalen Strukturen bzw. Be-

reiche erhalten geblieben, die Funktionen für Aufmerksamkeit und zielführendes Bewusstsein aufweisen.  

Umgekehrt sind diese Hirnstammregionen jedoch nicht funktionslos, wenn diese Verbindungen unterbro-

chen werden. Im Tierexperiment wurde nachgewiesen, dass auch ohne den Cortex zweck- und zielgerich-

tetes Verhalten von Säugetieren erhalten bleibt, auch seien Kinder, die ohne cerebralen Cortex geboren  

werden, „conscious“. Diese Ergebnisse lassen nach Merker (2007) den Schluss zu, das die angesproche -

nen „alten“ Hirnstammbereiche in  den Funktionszustand „Consciousness“ integrativ  einbezogen sind. 

Konsequenterweise stellt er die These auf, dass die biologische Basis („origin“) für „Consciousness“ eng 

verbunden ist mit ihrer Funktion, also unterschiedliche morphologisch-anatomische Bereiche auch außer-

halb der Großhirnrinde einbezieht (Merker, 2005). Dies wird auch deutlich an der „Sortierung“ der Infor -

mationen, die ins Bewusstsein eingehen oder auch nicht, letztere sind jedoch an der eigenmotivierten,  

zielgerichteten Verhaltensäußerung innerhalb der bewussten Wahrnehmung der Umgebung oder der Si-
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tuation ebenso beteiligt wie erstere. „Bewusstsein“ fungiert demnach in großem Umfang als „logistische  

Basis“ der Umschaltung von sensorischer Efferenz auf motorische Afferenz (decision making) bei Tieren  

mit zentralem Nervensystem und hat entsprechend „alte Wurzeln“. Eine bewusste Wahrnehmung von 

sensorischen Reizen findet demnach nicht nur in den phylogenetisch „neuen“ Strukturen der Großhirnrin -

de statt, sondern auch in älteren Strukturen des Hirnstammes (Merker, 2007). 

Nach dem oben beschriebenen Konzept der Entwicklung eines funktionellen „centrencephalischen Sys-

tems“ ist somit der Beginn eines sensitiven „Bewusstseins“ in der fötalen Entwicklungsphase möglich,  

das auf invasive Eingriffe reagiert (Merker, 2005, 2007, Anand, 2007). Dieses Konzept steht damit in ei -

nem diametralen Kontrast zu den zuvor genannten Konzepten des fötalen Unbewusstseins (fetal uncons-

ciousness), des fehlenden Schmerzempfindens aufgrund nicht ausgereifter Nervensysteme oder des im 

EEG festgestellten intrauterinen Schlafzustandes (Lee et al., 2005, Derbyshire, 2006, Mellor et al., 2005,  

2010). Ein Hauptgrund für das Absprechen der Fähigkeit zur Schmerzwahrnehmung von Föten, Neonaten 

oder auch Patienten mit vermeintlich eingeschränkter corticaler Funktion (Demenz) sieht Anand (2007) in  

der derzeit gebräuchlichen Definition von Schmerz (als unangenehme sensorische und emotionale Erfah-

rung mit einhergehender oder potentieller Gewebsschädigung) in Verbindung mit der gesetzmäßigen Be-

ziehung des (humanen) Bewusstseins mit der Funktionalität der Großhirnrinde. Dadurch wird Schmerz 

zur (kognitiven) Lernerfahrung, die zukünftiges Handeln bestimmen kann. Die medizinische Praxis erfor -

dert häufig deshalb zur Einschätzung von Schweregraden den verbalen Selbstreport des (erwachsenen = 

erfahrenen) Patienten als „Goldstandard“. Diese Definition beinhaltet zudem den mit ihm nicht lösbaren 

Konflikt, dass z. B. Kinder „eine Schmerzerfahrung erst dann einordnen können, wenn sie wissen, was  

Schmerz ist und erst dann wissen, was Schmerz ist, wenn sie ihn erfahren haben“ (Anand, 2007). Nach  

Mellor et al. (2005, 2010), Lee et al. (2005) und Derbyshire (2006) können Individuen diese Erfahrung je-

doch erst dann machen, wenn sie „wach“ und bei „Bewusstsein“ sind. Andererseits besteht die primäre  

„Aufgabe“ der Schmerzempfindung bzw. –erfahrung darin, den Organismus vor Schädigung zu schützen, 

weshalb diese Wahrnehmung überlebenswichtig ist und deshalb nicht auf vermeintliche (kognitiv verar-

beitete) „Erfahrung“ beruhen kann (Anand et al. 1999, Cunningham, 1999). Danach ruft bereits die erste 

Konfrontation mit körperlicher Integritätsstörung klinische Symptome der Schmerzwahrnehmung hervor 

(verbal,  verhaltensbasiert  oder physiologisch),  unabhängig davon,  ob die Äußerungen prä-,  neo-  oder  

postnatal erfolgen (Grunau u. Craig, 1987, Williams, 2005, zit. in Anand, 2007). Die Beziehung zwischen 

Schmerzwahrnehmung und Schmerzäußerung ist dagegen hochgradig kontextabhängig. 

Anand (2007) warnt nachdrücklich davor, das fötale „Bewusstsein“ (Consciousness) zu negieren oder es 

mit dem des Erwachsenen gleichzusetzen bzw. ausgereifte thalamo-corticale Strukturen für entsprechende 

Wahrnehmungen vorauszusetzen. Eine Schmerzwahrnehmung findet nach neueren Konzepten nicht ent -

lang  „hard wired  systems“  bis  zur  Wahrnehmung im Cortex statt,  allein die  „Gate  Control  Theory“ 

(Melzack u. Wall, 1965) spreche nach Anand (2007) schon dagegen. Auch aktiviert die fötale Schmerz-

empfindung nicht dieselben neuralen Strukturen und Mechanismen wie beim Erwachsenen, die in der fö-

talen Entwicklung in der Regel auch nicht ausgereift sind. Andere entwickeln sich dagegen postnatal zu-

rück (Fitzgerald, 2005, Narsinghani u. Anand, 2000, Kostovic u. Judas, 2010), weshalb während der föta-

len Entwicklung die Signalverarbeitung“ durch verschiedene schmerzassoziierte neurale Strukturen und 

Mechanismen im ZNS „wandert“ (Glover u. Fisk, 1996). 

Gegen das Konzept der fehlenden Schmerzwahrnehmung aufgrund der Unausgereiftheit (immaturity) der 

thalamo-corticalen Verbindungen beim Fötus sprechen nach Anand (2007) Ergebnisse klinischer Untersu-

chungen, wonach weder die Entfernung noch die Stimulation des somatosensorischen Cortex die Schmer-

zwahrnehmung beim Erwachsenen beeinflusst, wohl aber die Entfernung oder die Stimulation thalami-

scher Regionen (u. a. Brooks et al., 2005, Craig, 2003, Nandi et al., 2003). Da der fötale Thalamus erheb-
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lich früher entwickelt ist als der Cortex, sind Reaktionen auf Gewebsschädigungen in uteri als Schmerzre-

aktionen zu interpretieren (Fisk et al., 2001, Williams, 2005, Kostovic u. Judas, 2010). Auch sprechen  

funktionelle Aktivierungen spezifischer corticaler Regionen als Reaktion auf taktile oder schmerzhafter  

Stimuli nach Bartocci (2006) und Slater et al. (2006) für einen entwickelten thalamo-corticalen Signalweg 

für Schmerzen bei Frühgeborenen. Bellieni u. Buonocore (2012) kommen in ihrem Review zum Schluss, 

dass sowohl die neuroanatomische Entwicklung der fötalen Schmerzpathogenese (periphere Nozizepto-

ren, Thalamus, sog. „Subplate zone“, thalamo-corticale Verbindungen und Cortex), die elektrophysiologi-

schen Signalableitungen, das Verhalten des Fötus auf Schmerzreize sowie deren pharmakologische Blo-

ckade und seine Endokrinologie (Stresshormone und Mediatoren) eine fötale Schmerzperzeption spätes-

tens im letzten Trimester der Gestation vorhanden ist, die bei chirurgischen Eingriffen bei der Mutter  

bzw. dem Muttertier zu analgesieren ist. 

Aus den oben angeführten Konzepten fötaler Schmerzperzeption bzw. deren Ablehnung lässt sich der 

Schluss ziehen, dass ein erheblicher Forschungsbedarf hinsichtlich der Interpretation der physiologischen, 

elektrophysiologischen, endokrinologischen und ethologischen Indikatoren besteht. Insgesamt ist jedoch, 

wie von Riehn et al. (2010, 2011) und Peisker et al. (2011, 2012) festgestellt, davon auszugehen, dass bei  

Vorliegen entsprechender klinischer und physiologischer Indikatoren von einem schweren Leiden - zu-

mindest jedoch von einem tierschutzrelevant verminderten Wohlergehen - von Föten bei der Tötung bzw. 

Schlachtung von im letzten Trimester tragenden Muttertieren auszugehen ist. 

Nicht beantwortet werden kann auch die Frage, ob ein hypoxischer oder hypoxämischer Zustand beim Fö-

tus einen Schmerzreiz darstellt. Es ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass dieser 

Zustand wahrgenommen wird und somit nach unserem Tierschutzverständnis ein schweres Leiden dar -

stellt, wenn der Fötus z. B. durch heftige Bewegungen reagiert. Es ist deshalb auch nicht nachvollziehbar,  

dass nach Mellor u. Stafford (2004) durch peripartale hypoxische Zustände und eine dadurch unterblei-

bende cerebrale "Verarbeitung" von eingehenden Schmerz- oder anderer Reizen kein Leiden darstellt, da  

die Sauerstoffunterversorgung graduell zumindest sehr unterschiedlich ausgeprägt sein und auch bleiben-

de Schäden verursachen kann.

Untersuchungen zur Feststellung einer Trächtigkeit
Tabelle 1 gibt einen zusammenfassenden Überblick und Auszug einzelner Möglichkeiten zur 
Trächtigkeitsuntersuchung bei den verschiedenen Tierarten.

Tabelle 1: Beispiele und Möglichkeiten der Trächtigkeitsuntersuchung beim Rind, Schaf, Schwein und Pferd

Rind Grunert und Bechtold (1999): 
 rektale Untersuchung: beweisende Umstände frühestens ab dem 30. Tag 

post conceptionem (28. Tag bei jungen Färsen, 32. Tag bei Kühen)
 Ultraschall (ab dem 24.-26. Tag; u.a. Taverne et al., 1985, zitiert nach Gru-

nert und Bechtold, 1999; auch Quintela et al., 2012) 
 ggf. Ableitung des fetalen EKG in den letzten 4 Monaten der Trächtigkeit 
 auch Gargiulo et al. (2012)
 Ein entsprechendes Gerät für den Einsatz auf dem Betrieb durch den Landwirt 

befindet sich in der Probephase (Traulsen, 2013).
 biochemisch: Progesteron, graviditätsspezifische Proteine (ab der 3. Woche 

der Trächtigkeit und nur bei Belegung der Kühe 70 Tage post partum auf-
grund der langen Halbwertzeit; identisch mit dem PAG-1), Östrogen (ab 6. 
Monat) im Blut; Östronsulfat (ab der 15. Woche) und Progesteron in der 
Milch

 PAG-1: s. Jerome (2012), Milchproteine: Xun Han et al. (2012)
 Stalltests zur Bestimmung des Progesterons sind auf dem Markt vorhanden 

(Traulsen, 2013).
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Schaf Busch und Zerobin (1995):
 Adspektion und Palpation des Euters (Größenzunahme ab dem 90. Tag)
 Adspektion des Bauchumfangs und Palpation des Bauchraumes (Ein-

lingsgravidität: ab dem 120. Tag, Zwillingsgravidität: ab dem 110.-115. Tag)
 vaginale Untersuchung (Verschluss der Zervix mit opakem, grau-weißli-

chem Schleim ab dem 60. Tag, unsichere Aussage)
 Zervikalschleimtest (Kochprobe) ab der 8.-10. Woche
 biochemisch: Progesteron in Blut und Milch (16.-19. Tag post insemination), 

Östrogennachweis im Kot (ab dem 90. Tag), Östronsulfat im Blut (ab dem 80. 
Tag)

 bildgebende Ultraschallverfahren (transrektal: 22.-60. Tag, transabdominal: 
ab dem 40. Tag)

Schwein Busch und Zerobin (1995):
 biochemisch: Progesteronbestimmung im Blut oder Kot (20.-22. Tag post in-

seminationem), Gesamtöstrogen im Urin (26.-30.Tag und ab dem 85. Tag), 
Östrogen im Kot (27.-29. Tag), Östronsulfat im Blut (25.-30. Tag und ab dem 
77. Tag), PGF2α-Metabolite im Blut (13.-17. Tag)

 rektale Untersuchung (Vergleich der A. iliaca externa mit der A. uterina me-
dia (ab 8. Woche)

 Ultraschall
Pferd Busch und Zerobin (1995):

 rektale Untersuchung (ab 18. Tag), ggf. in Verbindung mit einer vaginalen 
Untersuchung

 Ultraschall
 biochemisch: Progesteron im Blut, eCG (42.-90. Tag; bei embryonalem 

Fruchttod nach dem 35.-38. Tag falschpositive Resultate)

Diese  Untersuchungsmethoden  werden  bisher  im  Rahmen  einer  Schlachttieruntersuchung  nicht  am 

Schlachthof durchgeführt und sollten hinsichtlich ihrer Praktikabilität dort noch überprüft und bewertet  

werden. Neben der rektalen Untersuchung und der Untersuchung mittels Ultraschall sollten dabei insbe-

sondere bereits auf dem Markt erhältliche Schnelltests zur Bestimmung von Progesteron (Traulsen, 2013) 

beachtet werden. 

Im Schlachthof ist es zudem möglich, bei Feststellung einer Trächtigkeit des Tieres am Schlachtband, das 

Alter des Fetus bzw. das Stadium der Trächtigkeit durch Messung der Scheitel-Steiß-Länge (SSL) des Fe-

ten, des direkten Abstandes zwischen Scheitel- und Steißhöcker (Schnorr, 2001)  zu bestimmen. Die Ta-

bellen 2 und 3 führen die SSL in Abhängigkeit vom Alter des Fetus für die einzelnen Tierarten auf.

Tabelle 2: Scheitel-Schwanz-Länge (SSL) in cm von Rind und Pferd zur Altersbestimmung des Fetus (nach Schnorr, 2001)

Alter (Ende Monat) Rind Pferd
SSL in cm SSL in cm

1 0,8-2,2 3
2 5,3 6
3 13 11
4 24,5 16,5
5 32,5 30
6 45 40,5
7 56 49
8 69 63
9 81 74
10 --- 84
11 --- 110

  
Tabelle 3: Scheitel-Schwanz-Länge (SSL) in cm von Schaf, Ziege und Schwein zur Altersbestimmung des Fetus (nach Schnorr, 2001)

Alter (Tage) Schaf Ziege Schwein
SSL in cm

20 1 1,2
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25 1,5 2
30 2 2,5
35 3 3
40 4 5
45 5,5 4,3 6,5
50 8 5,7 8,5
55 9 10,6
60 11 8,5 12,5
70 16 12 16
80 19,5 14,9 21
90 23 19,7 24
100 28 27
110 32 29
120 37
130 42 35,5
140 46

Methoden zur tierschutzgerechten Tötung von trächtigen Tieren

Eine  gesonderte  Tötung der  Feten bei  der  Schlachtung trächtiger  Tiere  ist  auf  Basis  der  derzeitigen  

Rechtslage nicht vorgesehen. Empfehlungen diesbezüglich beziehen sich überwiegend nur auf die Tötung 

von tragenden Tieren im Rahmen von Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung (Riehn et al., 2011).

Förster und Rehbein (2004) empfehlen bei der Tötung tragender BSE-Rinder, die mittels Bolzenschuss 

betäubt und dann elektroimmobilisiert wurden, eine zusätzliche intravenöse Applikation von Pentobarbi-

tal (Injektionsdauer: 10s). Dabei sollte die Injektion noch bei laufender Pulsation des Muttertieres stattfin-

den, um eine gute Verteilung und einen Transport über die Plazenta zum Fetus sicherzustellen. Auch 

Kietzmann (2003) legt die intravenöse Verwendung eines Barbiturates an das Muttertier nicht nur auf-

grund seiner Plazentagängigkeit nahe. Des Weiteren verweist die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz 

(2011) auf eine zusätzliche Anwendung von Pentobarbital bei tragenden Tieren, die elektrogetötet wer -

den, da die Feten erst nach dem Tod des Muttertieres sterben. Die American Veterinary Medical Associa-

tion (AVMA, 2013) stützt sich auf die Veröffentlichung von Mellor et al. (2010), dass Säugetierfeten  

während der Trächtigkeit und der Geburt in einem Zustand der Bewusstlosigkeit gehalten werden und 

Schmerzen oder Atemnot nicht bewusst wahrnehmen können, empfiehlt jedoch bei tragenden Tieren im 

zweiten oder dritten Trimester der Trächtigkeit die Euthanasie durch Pentobarbital und Barbitursäurederi -

vate und ein Öffnen des Uterus erst 15-20 Minuten nach dem Tod des Muttertieres. Peisker et al. (2010)  

untersuchten die Belastung der Feten bei Tötung von Mutterschafen mittels Pentobarbital und bei Elek-

trotötung. Bei beiden Verfahren war ein fetaler Herzstillstand erst nach 25 Minuten feststellbar, jedoch  

bestanden Tendenzen, dass durch Pentobarbital eine in die Richtung der tierschutzgerechten Euthanasie 

gehende Sedation der Feten erreicht wurde. 

Ein zu langsamer Todeseintritt der Feten hingegen wurde von Peisker et al. (2008) bei der Anwendung 

von drei verschiedenen elektrischen Tötungsverfahren (Kopf-Herz-, Kopf-Herz-Uterus- und Kopf-Herz-

Ganzkörper-Durchströmung) bei Tötung der Muttersauen im zweiten und dritten Trimester der Trächtig-

keit festgestellt. 

Schlussfolgerungen:
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Die intravenöse Verabreichung von Pentobarbital an das trächtige Muttertier scheint nach dem bisherigen  

Erkenntnisstand die einzige Methode zu sein, die das Leiden der Feten bei Tod des Muttertieres durch Se-

dation reduziert. Das Verbot des Einsatzes von Pentobarbital jedoch bei lebensmittelliefernden Tieren im 

Rahmen der Schlachtung (LFBG, 2005) führt daher dazu, dass die Schlachtung trächtiger Tiere zu mini -

mieren ist und nicht mehr geduldet werden sollte. Dazu sollten bereits beim Landwirt zwingend entspre-

chend vorbereitende Maßnahmen getroffen werden. Tiere, bei denen der Zeitpunkt der Besamung nicht  

bekannt ist (z.B. mitlaufender Bulle bei der Weidehaltung von Kühen) und eine späte Trächtigkeit nicht  

ausgeschlossen werden kann, sind vor Transport zum Schlachthof einer um eine Trächtigkeitsuntersu-

chung erweiterten Schlachttieruntersuchung auf dem Betrieb zu unterziehen. Der Landwirt muss durch  

ein entsprechendes Betriebsmanagement dafür Sorge tragen, dass die Tiere nicht im letzten Trimester tra-

gend zum Schlachthof gelangen. Trächtige Tiere, die dennoch zur Schlachtung geführt werden, sollten am 

Schlachtband durch Ermittlung der Scheitel-Steiß-Länge auf das Alter des Fetus hin näher untersucht und  

dokumentiert werden. Insbesondere bei trächtigen Tieren im letzten Drittel der Trächtigkeit sollten auf -

grund  des  dargestellten  Verstoßes  gegen  das  Tierschutzgesetz  dem  Landwirt  gegenüber  Sanktionen 

durchgesetzt werden. Diesbezügliche Instrumente der amtlichen Überwachung wären auf nationaler Ebe-

ne zu vereinbaren. Das Fleisch von Tieren im letzten Monat der Trächtigkeit sollte zudem auf Vorschlag 

von Di Nicolo (2006) entsprechend der alimentären Exposition mit Steroidhormonen als untauglich de-

klariert werden. 
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